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Entwurf einer Informationsfreiheitssatzung für die Stadt Göttingen 

 
Aufgrund der §§ 6 und 40 Absatz 1 Ziff. 4 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) i. d. 
F. vom 28.Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. Oktober 2009  (Nds. GVBl. S. 366)  hat der Rat der Stadt Göttingen in seiner Sitzung am 
……….. 2011 folgende Informationsfreiheitssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Zweck der Satzung 
 
Zweck dieser Satzung  ist es, den freien Zugang zu den bei der Stadt  vorhandenen Informatio-
nen zu gewährleisten und die grundlegenden  Voraussetzungen festzulegen, unter denen derar-
tige Informationen zugänglich gemacht werden sollen.  Von der Satzung betroffen sind aus-
schließlich Informationen  in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises. 
 
 

§ 2 Begriffsbestimmung 
 
Informationen im Sinne dieser Satzung sind alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder DV-Form oder auf 
sonstigen Informationsträgern bei der Stadt vorhandenen Informationen in Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungskreises, 
 
Informationsträger sind alle Medien, die Informationen in Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises in Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform oder in sonstiger Form spei-
chern können. 
 

§ 3 Informationsfreiheit 
 
Jede Person mit Wohnsitz in Göttingen sowie jede juristische Person mit Sitz in der Stadt hat 
Anspruch auf Zugang zu den von dieser Satzung erfassten Informationen, soweit diese nicht 
gewerblich genutzt werden sollen.  
Für die Ausführung der Aufgaben nach dieser Satzung entfällt die Pflicht zur Amtsverschwie-
genheit.   
 

§ 4 Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs 
 
(1) Die Stadt hat grundsätzlich nach Wahl der Antragstellerin oder des Antragstellers Auskunft 
zu erteilen, Akteneinsicht zu gewähren oder die Informationsträger zugänglich zu machen, die 
die begehrten Informationen enthalten.  Sie darf aus wichtigem Grund von der Wahl abweichen. 
Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn die gewählte Art der Informationsbe-
schaffung zu einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand führen würde. 
 
(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer öffentlicher Stellen, die nicht 
Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen werden sollen, weist die Stadt auf diese Tatsa-
che hin und nennt dem Antragsteller bzw. der Antragstellerin die für die Entscheidung über die 
Einsicht in diese Akten zuständige Stelle. 
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(3) Die Stadt stellt grundsätzlich  ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten 
für den Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. Kann die 
Stadt die Anforderungen nach  Satz 1 nicht erfüllen, stellt sie Kopien zur Verfügung. Soweit der 
Erstellung von Kopien Urheberrechte Dritter entgegenstehen können, ist von der zuständigen 
Stelle die Einwilligung des/der  Berechtigten einzuholen. Verweigert der/die  Berechtigte die 
Einwilligung, besteht kein Anspruch auf Aushändigung von Kopien. Wird eine Einwilligung nur 
gegen Entgelt erteilt, hat der Antragsteller bzw. die Antragstellerin dieses als Auslagen zu erstat-
ten. 
 
(4) Eine Aushändigung von Originalunterlagen zur Einsichtnahme außerhalb der Räumlichkeiten 
der Stadt ist ausgeschlossen. Bestehende Regelungen  für Akteneinsichtsgesuche anderer öf-
fentlicher Stellen und von Rechtsanwälten im Rahmen laufender Verfahren bleiben hiervon un-
berührt.   
 
(5) Die Stadt stellt auf Antrag Kopien von Informationsträgern, die die begehrten Informationen 
enthalten, auch durch Versendung gegen Auslagenerstattung zur Verfügung.  
 
(6) Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Maschinen lesbar sind, stellt die Stadt auf Ver-
langen der Antragstellerin oder des Antragstellers maschinenlesbare Informationsträger ein-
schließlich der erforderlichen Leseanweisungen oder lesbare Ausdrucke zur Verfügung. 
 
(7) Die Stadt kann auf eine Veröffentlichung insbesondere im Internet verweisen, wenn sie dem 
Antragsteller oder der Antragstellerin die Fundstelle angibt. 
 
 

§ 5 Antragstellung 
 
(1) Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag kann  schriftlich, mündlich, 
zur Niederschrift oder in elektronischer Form gestellt werden. Er muss hinreichend bestimmt 
sein und insbesondere solche Angaben enthalten, die das Auffinden der gewünschten Informa-
tionen mit angemessenem Aufwand ermöglichen. Sofern dem Antragsteller oder der Antragstel-
lerin Angaben zur Umschreibung der begehrten Informationen fehlen, hat die Stadt sie zu bera-
ten. 
 
(2) Der Darlegung eines rechtlichen Interesses oder einer Begründung des Antrages bedarf es 
nicht.  
 
(3) Der Antrag soll bei der zuständigen Stelle gestellt werden. Zuständige Stelle ist die Organisa-
tionseinheit  der Stadt, bei der die begehrten Informationen vorhanden sind. Ist die Stelle, bei 
der ein Antrag gestellt wird, nicht die zuständige Stelle, so hat sie die zuständige Stelle zu ermit-
teln und der Antragstellerin oder dem Antragsteller zu benennen.  
 
 

§ 6 Erledigung des Antrages 
 
(1) Die Stadt macht die begehrten Informationen über die zuständige Stelle unverzüglich, spä-
testens aber innerhalb eines Monats ab Antragstellung zugänglich. 
 
(2) Soweit Umfang und/oder  Komplexität der begehrten Informationen dies rechtfertigen, kann 
die Frist des Absatzes 1 auf eine angemessene Frist, die dem Antragsteller bzw. der Antragstel-
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lerin unter Angabe der Verzögerungsgründe mitzuteilen ist,  verlängert werden. Absatz 3 Satz 2 
gilt entsprechend. 
 
(3) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des begehrten Zugangs zu Informatio-
nen ist ein Verwaltungsakt und innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist schriftlich zu begrün-
den. Wurde der Antrag mündlich gestellt, gilt Satz 1 nur auf ausdrückliches Verlangen der An-
tragstellerin oder des Antragstellers.  
 
(4) Wird der Antrag nicht fristgerecht  beschieden, ohne dass nach Absatz 2 verfahren wurde, 
gilt dies als Ablehnung.  
 
 

§ 7 Schutz öffentlicher Belange und Rechtsdurchsetzung 
 
Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist insbesondere abzulehnen, soweit und solange 
 

1. die Preisgabe der Informationen das Wohl des Bundes, des Landes oder der Stadt be-
einträchtigen würde, 

2. die Landesverteidigung oder die innere Sicherheit schädigen würde, 
3. die begehrten Informationen nach einem Gesetz oder aufgrund Vertrages geheim gehal-

ten werden müssen, bzw. eine Bekanntgabe gegen strafrechtliche Vorschriften versto-
ßen würde, 

4. durch die Bekanntgabe der Informationen der Verfahrensablauf eines anhängigen Ge-
richtsverfahrens, eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens  oder Disziplinarverfahrens be-
einträchtigt würde, 

5. die Bekanntgabe der Informationen den Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungsverfah-
rens gefährden würde. 

6. die Voraussetzungen des § 5 (1) auch auf wiederholte Aufforderung seitens der zustän-
digen Stelle nicht erfüllt werden,  

7. der Antragsteller bereits über die begehrten Informationen verfügt oder sich diese in zu-
mutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen selbst beschaffen kann. 

8. Die Bekanntgabe mit einem unvertretbaren personellen, zeitlichen oder finanziellen 
Aufwand verbunden wäre.  

9. eine Trennung gem. § 12 nicht oder nur mit nicht vertretbarem Aufwand möglich 
ist. 

10.  konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Information zu einer Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung verwendet werden soll. 

11. der Antrag erkennbar rechtsmissbräuchlich gestellt wird, insbesondere weil er  in kürze-
rem Zeitraum wiederholt erfolgt oder  querulatorischen, schikanösen oder beleidigenden 
Inhalt hat 

 
 

§ 8 Schutz des behördlichen Entscheidungsbildungsprozesses 
 
(1) Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen für Entwürfe zu Entscheidungen 
sowie die Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren  Vorbereitung.  
 
(2) Der Antrag ist abzulehnen für Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgan-
ges werden sollen.   
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(3) Der Antrag ist abzulehnen bezogen auf Protokolle vertraulicher Beratungen und nichtöffentli-
cher Sitzungen. 
 

§ 9 Schutz personenbezogener Daten 
 
Einem Antrag auf den Zugang zu Informationen, welche personenbezogene Daten enthalten, ist 
nur stattzugeben,  soweit  datenschutzrechtlicher Bestimmungen dies zulassen.  
Die Übermittlung von personenbezogenen Daten Dritter liegt insbesondere im öffentlichen Inte-
resse, wenn sich die Angabe auf Name, Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbe-
zeichnung, Büroanschrift und -telekommunikationsnummer beschränkt und der Dritte als Gut-
achter, Sachverständiger oder in vergleichbarer Weise eine Stellungnahme in einem Verfahren 
abgegeben hat. In gleicher Weise sind Name, Titel, akademischer Grad, Berufs- und Funktions-
bezeichnung, Büroanschrift und –telekommunikationsnummer von Bearbeitern vom Informati-
onszugang 
nicht ausgeschlossen, soweit sie Ausdruck und Folge der amtlichen Tätigkeit sind und kein 
Ausnahmetatbestand erfüllt ist.  
Hier reicht der vorgenannte Satz mit Verweisung auf Datenschutzrecht vollkommen aus. Durch 
Satzung können gesetzliche Regelungen nicht außer Kraft gesetzt werden. Der nachfolgende 
Vorschlag kollidiert im Wesentlichen mit Landesrecht: 
 
Schutz personenbezogener Daten 

(1) Der Antrag ist abzulehnen, soweit durch das Bekanntwerden der Information personenbezo-
gene Informationen offenbart werden, es sei denn, 

1. der Betroffene willigt ein; (Text ist überflüssig. Entspricht § 4 I Ziff. 2 NDSG) 

2. die Offenbarung ist durch Rechtsvorschrift erlaubt; (Text ist überflüssig. Entspricht § 4 I Ziff 1 
NDSG) 

3. die Offenbarung ist zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Allgemeinwohl oder von Gefah-
ren für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder sonstiger schwerwiegender Beeinträch-
tigungen der Rechte Einzelner geboten; (Die Regelung überschreitet die Vorgaben des 
NDSG. Möglich wäre: „die Offenbarung im öffentlichen Interesse liegt oder ein berechtigtes 
Interesse geltend gemacht wird und die betroffene Person, deren Daten offenbart werden sol-
len, nicht widersprochen hat“(§ 13 I Ziff. 3 NDSG). Hier ist die vorherige Unterrichtung des 
betroffenen erforderlich!!) 

4. die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person ist nicht oder nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand möglich und es offensichtlich ist, dass die Offenbarung im Interesse der Per-
son liegt; (verstößt gegen § 13 NDSG) 

5. der Antragsteller macht ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der begehrten Information 
geltend und überwiegend schutzwürdige Belange des Betroffenen/Dritten stehen der Offen-
barung nicht entgegen. (Text ist überflüssig. Entspr. dem Sinn nach § 13 I Ziff. 2 NDSG) 

(2) Dem Antrag soll in der Regel stattgegeben werden, soweit sich die Angaben auf Namen, 
Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und Bürorufnum-
mer beschränken und 

1. die betroffene Person in amtlicher Funktion an dem jeweiligen Vorgang mitgewirkt hat oder 

2. die betroffene Person als Gutachter, Sachverständiger oder in vergleichbarer Weise eine Stel-
lungnahme in einem Verfahren abgegeben hat, es sei denn, der Offenbarung stehen im Ein-
zelfall schutzwürdige Belange der betreffenden Person entgegenstehen.  
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     (Auch diese Daten sind grds. geschützte personenbezogene Daten. Eine Offenbarung muss 
sich daher ebenfalls in den Grenzen des § 13 NDSG bewegen Eine gelockerte Offenbarung 
eingeschränkter Angaben, wie Name, Titel usw. ist gesetzlich nicht vorgesehen und daher 
ohne Einwilligung des jeweils Betroffenen nicht zulässig, es sei denn, es wird ein rechtliches 
Interesse glaubhaft gemacht und es bestehen keine überwiegenden Schutzinteressen des 
Betroffenen , § 13 I Ziff. 2 NDSG, oder die Offenbarung liegt im öffentlichen Interesse oder es 
wird ein berechtigtes Interesse geltend gemacht und ein vorheriger Widerspruch des Be-
troffenen liegt nicht vor. Hier sei unbedingt auf das Volkszählungsurteil des BVerfG vom 
15.12.83 (1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83 zu verweisen. Dieses hat seinerzeit festge-
stellt, dass die freie Entfaltung der Persönlichkeit unter den modernen Bedingungen der Da-
tenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Ver-
wendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus setze. Dieser Schutz sei daher 
von dem Grundrecht des Art 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grund-
recht gewährleiste insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preis-
gabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Einschränkungen der in-
formationellen Selbstbestimmung seien nur auf gesetzlicher Grundlage zulässig. Ausdrück-
lich stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass es „kein belangloses Datum“ gebe. Viel-
mehr bedürfe die Verwendung aller personenbezogenen Daten einer besonderen Rechtferti-
gung. Die oben vorgeschlagene Satzungsregelung der SPD/Grüne lässt sich mit dem Inhalt 
dieser Entscheidung nicht vereinbaren. ) 

 
§ 10 Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

 
Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit durch die Übermittlung der In-
formationen ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird und hierdurch ein wirtschaftli-
cher Schaden entstehen kann oder durch die Preisgabe Strafgesetze verletzt würden, es sei 
denn, der Betroffene ist mit der  Informationserteilung ausdrücklich einverstanden.   
Betroffen sein können auch wirtschaftliche Einrichtungen der Stadt  oder  sonstige öffentliche 
Stellen. 
 

§ 11 Verfahren bei Beteiligung Dritter 
 
(1) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass durch den Antrag auf Information die oben genannten 
Belange Dritter berührt sein können und diese ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der 
Information haben könnten, gibt die Stadt den Dritten schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme 
innerhalb eines Monats. 
2) Eine Entscheidung über den Informationszugang ergeht in diesen Fällen stets schriftlich und 
wird auch dem Dritten bekannt gegeben. Die Information erfolgt erst, nachdem die Entscheidung 
dem Dritten gegenüber bestandskräftig geworden oder die sofortige Vollziehung angeordnet 
worden ist und seit Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten eine Frist von zwei Wochen ver-
strichen ist. 
 

§ 12 Trennungsprinzip 
 
Die Stadt trifft in jedem konkreten Einzelfall, soweit möglich,  geeignete organisatorische Vor-
kehrungen, damit Informationen, die aufgrund der §§ 7 bis 10 nicht zugänglich gemacht werden 
dürfen, ohne unverhältnismäßigen Aufwand abgetrennt werden können. 
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§ 13 Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten 
 
Rechtsvorschriften, die einen weitergehenden Zugang zu Informationen ermöglichen oder ihre 
Grundlage in besonderen Rechtsverhältnissen haben, bleiben unberührt. 
 
 

§ 14 Kosten 
 
Für Amtshandlungen aufgrund dieser Satzung werden Kosten (Gebühren und Auslagen) ent-
sprechend der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 
der Stadt Göttingen (Verwaltungskostensatzung) in der jeweils geltenden Fassung erhoben. 
Dies gilt nicht für die Erteilung von Auskünften.  
Die Gebühren sind so zu bemessen, dass zwischen Verwaltungsaufwand einerseits und dem 
Recht auf Informationszugang andererseits ein angemessenes Verhältnis besteht. Soweit In-
formationen aufgrund Gesetz, Satzung oder Vertrag gegen Entgelt überlassen werden, sind die 
dort geregelten Entgelte maßgebend.  
Der Antragsteller/die Antragstellerin ist bei Antragstellung über diesen Umstand zu informieren. 
 
 

§ 15 Beauftragter für die Informationsfreiheit 
 
Jeder kann den Beauftragten für die Informationsfreiheit der Stadt Göttingen anrufen, wenn er 
sein Recht auf Informationsfreiheit oder auf Informationszugang nach dieser Satzung als verletzt 
ansieht.  Die Bestimmungen des Niedersächsischen  Datenschutzgesetzes über die Aufgaben 
des behördlichen Datenschutzbeauftragten gelten entsprechend.   
 
 

§ 16 Aktive Veröffentlichungen 
 

Hierzu liegt bislang kein abgestimmter Formulierungsvorschlag vor. 
 -Umweltinformationen sind bereits gesetzl. über NUIG (§ 5) geregelt.- 

 
 

§ 17 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am …………… zunächst für eine Beobachtungsfrist bis 31.12.2012  in Kraft. 
Sie tritt außer Kraft, wenn der Rat bis zum Ablauf der Frist keine Fortgeltung beschließt. 
 


